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Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 
15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines 
Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind 

- Mandat für Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament 
  

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat auf seiner Tagung vom 1. Februar 2019 Einvernehmen 

über das Mandat für Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament (siehe Anlage) erzielt. 

Änderungen gegenüber dem Kommissionsvorschlag sind durch Fett- und Kursivdruck, 

Streichungen durch […] gekennzeichnet. 
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ANLAGE 

2018/0390 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Verordnung ([...] EU) [...] 2018/1806 [...] zur Aufstellung der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines 

Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser 

Visumpflicht befreit sind, mit Blick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 

Union 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 77 

Absatz 2 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich dem Europäischen Rat seine Absicht mit-

geteilt, gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union aus der Union aus-

zutreten. Folglich wird das Vereinigte Königreich ein Drittstaat werden, und die Geltung des 

Unionsrechts für das Vereinigte Königreich wird am 30. März 2019 enden, es sei denn, in 

einem Austrittsabkommen wird ein anderes Datum festgelegt oder der Europäische Rat legt 

mit dem Vereinigten Königreich einstimmig ein anderes Datum fest. 

(2) Nach Artikel 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und nach der 

Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 haben die Unionsbürger 

das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten; dazu 

gehört auch das Recht, ohne Visa oder vergleichbare Formalitäten in die Mitgliedstaaten 

einzureisen. 

                                                 
1 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 

das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG 
(ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 
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(3) Infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union werden der Vertrag und die 

Richtlinie 2004/38/EG auf Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs, die britische 

Bürger sind, keine Anwendung mehr finden. Folglich haben sie nicht mehr das Recht, 

visumfrei in die Mitgliedstaaten einzureisen. Deshalb ist es notwendig, das Vereinigte 

Königreich in einen der Anhänge der [...]2 Verordnung [...] (EU) 2018/18063 [...] auf-

zunehmen. In Anhang I sind die Drittländer aufgelistet, deren Staatsangehörige beim Über-

schreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen. In Anhang II sind die 

Drittländer aufgelistet, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind. 

(3a) Gibraltar ist nicht Teil des Vereinigten Königreichs. Das Unionsrecht war auf Gibraltar 

insoweit anwendbar, als dies in der Beitrittsakte von 1972 vorgesehen war, allein gestützt 

auf Artikel 355 Absatz 3 AEUV. Die Aufnahme des Vereinigten Königreichs in Anhang II 

Teil 1 der Verordnung (EU) 2018/1806 schließt nicht die Bürger der britischen Über-

seegebiete (British Overseas Territories Citizens) mit ein, die ihre Staatsbürgerschaft auf-

grund einer Verbindung zu Gibraltar erworben haben. Gibraltar sollte daher zusammen 

mit anderen britischen Überseegebieten in Anhang II Teil 3 der Verordnung (EU) 

2018/1806 aufgenommen werden. 

(4) Die Kriterien, die – auf der Grundlage einer Einzelfallbewertung – bei der Bestimmung der 

Drittländer, deren Staatsangehörige der Visumpflicht unterliegen oder von der Visumpflicht 

befreit sind, zu berücksichtigen sind, sind in [...]4 Artikel 1 der Verordnung (EU) 

2018/1806 festgelegt. Sie umfassen die illegale Einwanderung, die öffentliche Ordnung und 

Sicherheit, die wirtschaftlichen Vorteile, insbesondere in Bezug auf Tourismus und Außen-

handel, sowie die Außenbeziehungen der Union zu den entsprechenden Drittländern, wobei 

insbesondere Erwägungen in Bezug auf die Menschenrechte und die Grundfreiheiten und 

die regionale Kohärenz und der Grundsatz der Gegenseitigkeit zu berücksichtigen sind. 

(5) Unter Berücksichtigung all der in [...]5 Artikel 1 der Verordnung (EU) 2018/1806 

genannten Kriterien ist es angemessen, Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs, die 

britische Bürger sind, von der Visumpflicht bei Reisen in das Hoheitsgebiet der Mitglied-

staaten auszunehmen. In Anbetracht der geografischen Nähe, der Verbindung der Volks-

wirtschaften, des Handelsvolumens und des Umfangs der Personenbewegungen bei Kurz-

aufenthalten zwischen dem Vereinigten Königreich und der Union zu geschäftlichen, 

privaten oder anderen Zwecken sollte ein visumfreies Reisen den Tourismus und wirtschaft-

liche Tätigkeiten erleichtern und somit der Union von Nutzen sein. 

                                                 
2 […] 
3 Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim 

Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303 vom 

28.11.2018, S. 39). 
4 […] 
5 […] 



 

 

5960/19   as/KWO/ar 4 

ANLAGE JAI.1  DE 
 

(6) [...] Sollte das Vereinigte Königreich künftig eine Visumpflicht für Staatsangehörige 

mindestens eines Mitgliedstaats einführen, so sollte der Gegenseitigkeitsmechanismus nach 

[...]6 Artikel 7 der Verordnung (EU) 2018/1806 Anwendung finden. Das Europäische 

Parlament, der Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten den Mechanismus dann 

unverzüglich anwenden. 

(7) Das Vereinigte Königreich sollte deshalb in Bezug auf britische Bürger in Anhang II der 

[...]7 Verordnung (EU) 2018/1806 aufgenommen werden. 

(8) Für Island und das Königreich Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung 

der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen 

dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen 

über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung 

und Entwicklung des Schengen-Besitzstands8 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des 

Beschlusses 1999/437/EG des Rates9 genannten Bereich gehören. 

(9) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Asso-

ziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands10 dar, die zu den in Artikel 1 Buchstaben B und C des Beschlusses 

1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates11 

genannten Bereichen gehören. 

                                                 
6 […] 
7 […] 
8 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
9 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungs-

vorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen Union und der 

Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten 

bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen- Besitzstands (ABl. L 176 

vom 10.7.1999, S. 31). 
10 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
11 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im Namen der 

Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 
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(10) Für das Fürstentum Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Euro-

päischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 

Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eid-

genossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands12 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstaben B und C des Beschlusses 

1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates13 

genannten Bereich gehören. 

(11) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 

2000/365/EG des Rates14 nicht beteiligt; das Vereinigte Königreich beteiligt sich folglich 

nicht an ihrer Annahme. 

(12) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates15 nicht 

beteiligt. Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung, die daher für 

Irland weder bindend noch Irland gegenüber anwendbar ist. 

(13) Diese Verordnung stellt einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden oder anderweitig 

damit zusammenhängenden Rechtsakt jeweils im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der 

Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2005 und des Artikels 4 

Absatz 1 der Beitrittsakte von 2011 dar. 

(14) Diese Verordnung sollte am 30. März 2019, dem Tag des Austritts des Vereinigten König-

reichs aus der Union, in Kraft treten. 

                                                 
12 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
13 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im Namen der 

Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 

über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen 

Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den 

Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 
14 Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands auf es anzuwenden (ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43). 
15 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung 

einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABL. L 64 vom 7.3.2002, 

S. 20). 
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(15) Gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 werden Rechts-

akte, deren Anwendbarkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt endet, mit Ablauf der letzten 

Stunde des diesem Zeitpunkt entsprechenden Tages nicht mehr angewandt. Die vor-

liegende Verordnung sollte daher ab dem Tag gelten, der auf den Tag folgt, an dem die 

Geltung der Verträge für das Vereinigte Königreich endet. [...] 

(16) Die [...]16 Verordnung (EU) 2018/1806 sollte folglich geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die [...]17 Verordnung (EU) 2018/1806 wird wie folgt geändert: 

1. [...]18 Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

"d) unbeschadet der Verpflichtungen aus dem am 20. April 1959 in Straßburg unter-

zeichneten Europäischen Übereinkommen über die Aufhebung des Sichtvermerkzwangs für 

Flüchtlinge, Personen mit Flüchtlingsstatus und Staatenlose sowie andere Personen ohne die 

Staatsangehörigkeit eines Landes mit Aufenthalt in Irland, die Inhaber eines von Irland aus-

gestellten Reisedokuments sind, das von dem betroffenen Mitgliedstaat anerkannt wird." 

2. In Anhang II Teil 1 wird Folgendes eingefügt: 

"Vereinigtes Königreich (mit Ausnahme der in Teil 3 genannten britischen Staats-

angehörigen)" 

3. In Anhang II erhält der Titel von Teil 3 folgende Fassung: 

"BRITISCHE STAATSANGEHÖRIGE, DIE KEINE BRITISCHEN BÜRGER SIND" 

4. In Anhang II Teil 3 wird nach den Worten "Bürger der britischen Überseegebiete (British 

Overseas Territories Citizens)" Folgendes eingefügt: 

"Diese Gebiete umfassen Anguilla, Bermuda, die Kaimaninseln, die Falklandinseln, 

Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Gibraltar, Montserrat, die Pitcairninseln, 

St. Helena und Nebengebiete, das Britische Antarktis-Territorium, das Britische 

Territorium im Indischen Ozean, die Turks- und Caicosinseln und die Britischen Jung-

ferninseln." 

                                                 
16 […] 
17 […] 
18 […] 
 Gibraltar ist eine Kolonie der britischen Krone. Es gibt einen Streit zwischen Spanien und 

dem Vereinigten Königreich hinsichtlich der Souveränität über Gibraltar, ein Gebiet, für 

das im Lichte der einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen eine Lösung gefunden werden muss.  
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Artikel 2 

Sollte das Vereinigte Königreich eine Visumpflicht für Staatsangehörige mindestens eines Mit-

gliedstaats einführen, so findet der Gegenseitigkeitsmechanismus gemäß [...]19 Artikel 7 der Ver-

ordnung (EU) 2018/1806 Anwendung. Das Europäische Parlament, der Rat, die Kommission und 

die Mitgliedstaaten wenden den Mechanismus unverzüglich an. 

Artikel 3 

1. Diese Verordnung tritt am 30. März 2019 in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Geltung [...] der Verträge für das 

Vereinigte Königreich endet. 

2. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Straßburg am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments    Im Namen des Rates 

Der Präsident    Der Präsident 

 

                                                 
19 […] 


		2019-02-06T13:52:34+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



